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Regeste

Bewilligung Jugendfest | Verfassungsrecht

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

E. 2
Die Gerichtskosten, bestehend - aus einer Staatsgebühr von Fr. 1'500.-- - und den
Kanzleiauslagen von Fr. 295.-- zusammen Fr. 1'795.-- gehen je zur Hälfte zulasten der
Beschwerdeführer und der Gemeinde … Die entsprechenden Kostenanteile sind innert 30
Tagen seit Zustellung dieses Entscheides an die Finanzverwaltung des Kantons
Graubünden, Chur, zu bezahlt.
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